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Öffentliche Bekanntmachung des Landratsamtes Böblingen 
 

Landratsamt Böblingen 
Untere Wasserbehörde 

 
Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

-Feststellung einer UVP-Pflicht- 
 

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 Satz 2 UVPG über das Ergebnis der Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 UVPG 
 
 
Die Stadt Herrenberg plant eine Teilfreilegung und Umlegung des Aischba-
ches zwischen der Benzstraße und dem Seeländerplatz in Herrenberg. 
Im Zuge des Neubauvorhabens der Fa. Geiger wird die Umlegung der beste-
henden Verdolung des Aischbaches notwendig. Weiterhin wird die Verdolung 
in verschiedenen Bereichen freigelegt. 
 
Für den Gewässerausbau beantragte die Stadt Herrenberg daher beim Land-
ratsamt Böblingen die Durchführung eines wasserrechtlichen Gestattungsver-
fahrens. 
 
Für dieses Vorhaben war eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß § 7 Absatz 2 i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung vom 24.02.2010 (UVPG) zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370) durchzuführen. 
Es handelt sich bei dem Vorhaben um einen Gewässerausbau im Sinne des § 
67 Abs. 2 S. 1 WHG. Gemäß Nr. 13.18.2 der Anlage 1 zum UVPG ist für das 
Vorhaben im Rahmen einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls 
nach § 7 Abs. 2 UVPG festzustellen, ob eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Pflicht) besteht. 
Eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien hat ergeben, dass keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Die mit den Maßnahmen verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt sind un-
ter Würdigung der Bestandssituation und der Zielsetzung des Vorhabens als 
nicht erheblich zu beurteilen.  
Das Wasserschutzgebiet der Wasserversorgung der Stadt Herrenberg und 
das Überschwemmungsgebiet des Aischbaches werden durch das Vorhaben 
nicht negativ beeinträchtigt. 
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Aus den vorgenannten Gründen wird festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Diese Fest-
stellung wird hiermit entsprechend § 5 Abs. 2 UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Böblingen, den 11.10.2018 
gez. 
Gebhardt 
 
 


